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Stellungnahme  

der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) zum 

Referentenentwurf einer Verordnung über das Verfahren und die Anforderungen der 

Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung – DiGAV) 

des Bundesministeriums für Gesundheit 

 

 

Grundsätzlich begrüßt die DGP e.V. den vom Bundesministerium für Gesundheit vorgeleg-

ten Referentenentwurf einer Digitalen-Gesundheitsanwendungen-Verordnung zur Stär-

kung der Patientensicherheit.   

 

Zu folgenden Aspekten des Referentenentwurfs bezieht die die DGP e.V. Stellung: 
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Die Einrichtung eines funktionalen, nutzerfreundlichen und transparenten Verzeichnisses 

für digitale Gesundheitsanwendungen wird ausdrücklich begrüßt. Die DGP e.V. weist da-

rauf hin, dass die verschiedenen Nutzergruppen eines solchen Informationsportals beach-

tet werden müssen. Die DGP e.V. spricht sich für die Bündelung sämtlicher Informationen 

zu Medizinprodukten aus – eine weitere Informationsplattform zu ausschließlich digitalen 

Gesundheitsanwendungen sollte vermieden werden. Es sollte daher eine Trennung der 

Nutzergruppen in verschiedenen Portalen in Betracht gezogen werden.  

(Patienten z.B. über das geplante Gesundheitsportal > IQWiG / Behandelnde z.B. über die 

bestehenden rechtlich verbindlichen Medizinprodukte-Informationsportale)  
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3. Nachweis positiver Versorgungseffekte:  

Hier plädiert die DGP e.V. für die Präzisierung der Formulierung, um Zielkonflikte verschie-

dener Systeme zu minimieren: 

„…, werden die Grundlagen des Verfahrens der Evidenzgenerierung unter Berücksichti-

gung der Grundsätze evidenzbasierter Medizin und den bestehenden Anforderungen der 
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näher ausgestaltet.” 

 

4. Veröffentlichungen Inhalte und Transparenz 

Die DGP e.V. begrüßt grundsätzlich die Entwicklung eines Verzeichnisses für digitale Ge-

sundheitsanwendungen, möchte jedoch zu bedenken geben, dass bereits funktionierende 

Fachinformationssysteme für Behandelnde bestehen. Zur Vermeidung von doppelten 

Suchaufwänden von Behandelnden wäre eine Integration des Verzeichnisses in beste-

hende Medizinprodukt und Wirkstoffverzeichnisse sinnvoll. Die Integration von Patienten-

informationen zu den jeweiligen digitalen Gesundheitsanwendungen sollten auf Plattfor-

men für Patienten stattfinden, um eine Auffindbarkeit zu gewährleisten.   


